
 

 

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Touristikclub 

„Wellness – Gesundheit und Wohlbefinden“ von Turisme 

de Catalunya  

 

Jede Firma oder Körperschaft, die Mitglied des Touristikclubs Wellness – Gesundheit und 

Wohlbefinden werden will, muss: 

 

• Die allgemeinen Beitrittsbedingungen des Touristikclubs Wellness – Gesundheit 

und Wohlbefinden erfüllen. 

• Die spezifischen Beitrittsbedingungen des Touristikclubs Wellness – Gesundheit 

und Wohlbefinden erfüllen. 

• An einer Mindestzahl der im Marketingplan vorgesehenen Aktionen teilnehmen. 

• Einen Jahresbeitrag von 350 €, inkl. MwSt. entrichten (diese Angabe gilt für das Jahr 

2008). 

Die Beitragszahlung erfolgt per Einzugsermächtigung.  

Unternehmen, die bereits Mitglied eines anderen Touristikclubs von Turisme de 

Catalunya sind, erhalten 25 % Rabatt auf den Jahresbeitrag. 

 

Beitrittsbedingungen für den Touristikclub „Wellness – 

Gesundheit und Wohlbefinden“ von Turisme de Catalunya  

Allgemeine Bedingungen für alle Mitglieder 

 

Unternehmen oder Körperschaften, die dem Touristikclub beitreten wollen, müssen: 

• rechtmäßig gegründet und mit ihren Steuerzahlungspflichten auf dem 

Laufenden sein. 

• über alle im jeweiligen Fall geforderten gesetzlichen Versicherungen verfügen. 

• einen Telefonanschluss, eine E-Mail-Adresse und eine Website in mindestens 

zwei Sprachen (darunter Englisch) besitzen. 

• über einen in mindestens zwei Sprachen (darunter Englisch) verlegten Katalog 

zur Präsentation des Unternehmens oder der Körperschaft verfügen. 

• einen direkten Ansprechpartner benennen. 

 



Spezifische Bedingungen nach Mitgliedstyp 

 

Mitglieder des Typs – A 

Lieferanten vermarktbarer Produkte oder Dienstleistungen 
 
1. Firmen und Körperschaften mit Hauptressource 

 
- Einrichtung des folgenden Typs, mit oder ohne Unterkunftsangebot: 

 
•  HEILBAD 
•  WELLNESSZENTRUM = Thalassotherapie, Spa, Wellnessbad 
•  GESUNDHEITS- ODER ÄRZTEZENTRUM = Hydrotherapie, Kliniken und 

Ärztezentren 
 
- Registriert bei der Abteilung Tourismus der katalanischen Regierung (sofern dies 

für die Einrichtung gesetzlich gefordert ist). 
 
- Umfangreiches Behandlungsprogramm, gefordert sind mindestens sechs 

Basisbehandlungen. 
 

 
Tabelle der als Basisbehandlungen geltenden Behandlungsarten 

 
 

Behandlungen, die 
die medizinischen 
Qualitäten des 
Wassers nutzen 

 
(nur Heilbäder) 

 
Behandlungen, die 
die medizinischen 
Qualitäten oder die 
physikalische 
Wirkung, die 
Temperatur, den 
Druck usw. des 
Wassers nutzen 

 

 
Andere, nicht auf 
Wasser basierende 
Behandlungen 

 
Ästhetik und 
Schönheit 

 
Medizin und 
Chirurgie 

 
Nicht auf Wasser 

basierende 
hydrotherapeutisc
he Behandlungen 

 
� Einnahme  
� Inhalation 
� Spülungen 

 
 
 
 

 
� Duschen 
� Bäder 
� Fango und 

Naturschlä
mme 

� Dampfbäd
er 

� Sauna 
 

 
� Massagen 
� Aromather

apie 
� Physiother

apie 

� Gymnastik 

 
� Fußpflege 
� Enthaarun

gen 

� Drainagen 

 
Behandlungen mit 
chirurgischen 
Eingriffen oder 
postchirurgische 
Rehabilitation 

 
Verwendung 
verschiedener 
Flüssigkeiten: 
Wein, Schokolade, 
Honig usw. 

 
- Komplett ausgestattete, bequeme und geräumige Anlagen für die Durchführung der 

Behandlungen und/oder den Wasserparcours.  
- Katalog zur Präsentation und Website, beide in mindestens zwei Sprachen 

(darunter Englisch). 
- Mindestens elf Monate im Jahr geöffnet. 
- Bewertung der in den letzten fünf Jahren vorgenommenen Verbesserungen. 

 
 
2. Unterkünfte und Dienstleistungsunternehmen 
 

- Angebot von Dienstleistungen, die mit dem Produkt Gesundheit und Wohlbefinden 
zu tun haben; für Unterkünfte: Lage in der Nähe eines Wellnesszentrums. 



- Katalog zur Präsentation und Website, beide in mindestens zwei Sprachen 
(darunter Englisch). 

- Mindestens elf Monate im Jahr geöffnet. 
 

 
 
3. Vermittler (Reisebüros / Reservierungszentralen) 
 

- Spezifische Programme im Bereich Wellness – Gesundheit und Wohlbefinden. 
 
- Erfahrung der für die Programme verantwortlichen Personen im Bereich Wellness – 

Gesundheit und Wohlbefinden. 

 
 

 

Mitglieder des Typs – B 

 

Örtliche Förderkörperschaften 

 

1. Gemeinnützige Verbände 

- Der Verband muss von Unternehmen gebildet sein, die mit der Tourismussparte 
Wellness – Gesundheit und Wohlbefinden zu tun haben. 

 
- Die Verbandsmitglieder müssen die oben erwähnten allgemeinen und 

spezifischen Bedingungen erfüllen. 
 
 
2. Öffentliche Körperschaften 

 

- Spezielle Tourismusabteilung und Entwicklung von Produkten für die 
Tourismussparte Wellness – Gesundheit und Wohlbefinden. 

 
- Spezifische Printmaterialien (Broschüren) für die Tourismussparte Wellness – 

Gesundheit und Wohlbefinden in mindestens zwei Sprachen (darunter Englisch). 
 

Mitglieder des Typs - C 
 

- Sonstige Vereinbarungen 
 
 
 

Catalunya Tourismus 
Tel: +34 93 484 99 00 

ct.clubsdeproducte@gencat.cat  

 


